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GEMEINDE POLLING 

Vereinfachte Änderung (3. Änderung) 

des Bebauungsplanes vom 21.08.1972 

für das Gebiet Oberflossing-Nord 

Die Gemeinde Polling erläßt aufgrund der §§ 2, 10 und 13 

BauGB i. V. mit Art. 98 Abs. 3 und 4 BayBO, der BauNVO und 

Art. 23 GO folgende Satzung: 

§ 1 

Der Bebauungsplan für das Gebiet Oberflossing-Nord wird ge¬ 
mäß Beilagen, Plan M 1 : 1000 und Festsetzungen, geändert. 

§ 2 

Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 

Fertigungsdaten: Planungsentwurf vom 21.03.1996 

geändert am 15.05.1996 

Polling, 15.05.1996 

Liebl 
1. Bürgermeister 
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Gemeinde Polling 

3# Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 

für das Gebiet Oberflossing-Nord 

vom 21.03.1996 

A. Festsetzungen: 

1. Als Grundlage gelten die Festsetzungen des Bebauungspla 
nes Oberflossing-Nord vom 21.08.1972. , 
Der Bebauungsplan wurde am 04.09.1973 genehmigt, und 1977 
und 1994 erweitert (Genehmigung vom 07.02.1977 und vom 
08.06.1995). 

2. Für die 3. Änderung des Bebauungsplanes gelten die Fest¬ 
setzungen des Bebauungsplanes ohne Abweichung weiter. 

B. Hinweise: 

1. Die Ölleitung auf dem Grundstück Fl.Nr. 88 wurde bereits 
vor Jahren stillgelegt. Die Firma Mobil Oil AG, Celle, 
wurde mit Schreiben vom 02.04.1996 am Verfahren zur An-. 
derung des Bebauungsplanes beteiligt. Die Firma Mobil Oil 
AG hat am 10.04.1996 mitgeteilt, daß ihre Betriebsanlagen 
nicht berührt werden. 

2. Das Grundstück Fl.Nr. 88 wird, wie im beiliegendem Lage¬ 
plan festgelegt, geteilt. 

3. Der von der Änderung betroffene Bereich ist im Lageplan 
dargestellt (Südteil des Grundstückes Fl.Nr. 88 Gemarkung 
Flossing). 

4. Die Baugrenzen wurden im Lageplan nachgetragen. 

Fertigungsdaten: Entwurf vom 21.03.1996 
geändert am 15.05.1996 

Liebl 
1. Bürgermeister 
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Planzeichen 15.13 

Planzeichen 3.5 

HINWEISE 

Grenze des raun liehen 
Geltungsbereiches 

Baugrenze 

geplante neue Grundstücksgrenze 

Planfassung 15.05.1996 
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1. Verfahrensvermerke: 

Der Gemeinderat Polling hat am 15.05.1996 die Änderung des 
Bebauungsplanes Oberflossing-Nord im vereinfachten Ande- 
rungsverfahren nach § 13 Abs. 1 Sätze 1 und 2 l. V. mit §§ 
und 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
Die Beteiligung der Nachbarn wurde vom 02.04. - 06.05.iyyt> 
durchgeführt. Einwände wurden nicht erhöbe- 

Polling/ 15.05.1996 

. 

Liebl 
1. Bürgermeister 

2. Anzeiqeverfahren: 

Das förmliche Anzeigeverfahren entfällt, da kein Beteiligter 
der Änderung widersprochen hat (§ 13 Abs. 1 Satz 3 BauGB). 

3. Vermerk des Landratsamtes; 

4. Bekanntmachungsvermerk: 

Die vereinfachte Änderung wurde am ' ortsüblich 
durch Anschlag an der Amtstafel bekannt gemacht. Die Ände¬ 
rung des Bebauungsplanes wurde während der allgemeinen 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit gehalten; über 
den Inhalt wurde auf Verlangen Auskunft erteilt. Der An¬ 
schlag wurde am entfernt. Die Bebauungsplanände¬ 
rung ist mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich geworden 
(§ 12 Satz 4 BauGB). 

Polling, 
-Siegel- 



Begründung zur vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 

für das Gebiet Flossinq-Nord im Bereich der Blumenstraße_ 

- Wj« ♦ k '.. . . 

1. Planunqsqebiet 

Fl.Nr. 88 Gemarkung Flossing (Südteil) 

2. ‘ Veranlasser . • 

Die Eigentümer des Grundstückes, Herr Johann und Frau 

Therese Landenhammer, Gwenger Str. 3, Polling, bean¬ 

tragten mit Schreiben vom 01.03.1996, südlich ihres 

Wohnhauses in der Blumenstraße ein weiteres Einfamilien¬ 

haus für ihre Tochter bauen zu dürfen. 

3. Erschließung 

Straße, Kanalisation und Wasserleitung ist vorhanden. 

4. Festsetzungen • 

Für die Änderung des Bebauungsplanes gelten die Fest¬ 

setzungen für den Bebauungsplan Flossing-Nord ohne Ab¬ 

weichung weiter. 

5. Zustimmung des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.03.1996 der 

Bebauungsplanänderung zugestimmt. 

Der Satzungsbeschluß erfolgte am 15.05.1996. 

6. Bebauung 

Das Gebiet Flossing Nord ist bis auf wenige Baulücken 

bereits vollständig bebaut. 

Fertigungsdaten: Entwurf vom 21.03.1996 
geändert am 15.05.1996 

Polling, 15.05.1996 

Liebl 
1. Bürgermeister 



GEMEINDE POLLING 
* 

Vereinfacht *e Änderung (3. Änderung) 

des Bebauungsplanes vom 21.08.1972 

für das Gebiet Oberflossing-Nord 

Die Gemeinde Polling erläßt aufgrund der §§ 2, 10 und 13 

BauGB i. V. mit Art. 98 Abs. 3 und 4 BayBO, der BauNVO und 

Art. 23 GO folgende Satzung: 

§ 1 

Der Bebauungsplan für das Gebiet Oberflossing-Nord wird ge¬ 
mäß Beilagen, Plan M 1 : 1000 und Festsetzungen, geändert. 

§ 2 

Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 

Fertigungsdaten: Planungsentwurf vom 21.03.1996 

geändert am 15.05.1996 

Liebl 
1. Bürgermeister 



Gemeinde Polling 

3. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 

für das Gebiet Oberflossing-Nord 

vom 21.03.1996 

A. Festsetzungen; 

1. Als Grundlage gelten die Festsetzungen des Bebauungspla¬ 
nes Oberflossing-Nord vom 21.08.1972. 
Der Bebauungsplan wurde am 04.09.1973 genehmigt und 1977 
und 1994 erweitert (Genehmigung vom 07.02.1977 und vom 
08.06.1995 ) . 

2. Für die 3. Änderung des Bebauungsplanes gelten die Fest¬ 
setzungen des Bebauungsplanes ohne Abweichung weiter. 

B. Hinweise: 

1. Die Ölleitung auf dem Grundstück Fl.Nr. 88 wurde bereits 
vor Jahren stillgelegt. Die Firma Mobil Oil AG, Celle, 
wurde mit Schreiben vom 02.04.1996 am Verfahren zurÄn-^ 
derung des Bebauungsplanes beteiligt. Die Firma Mobil Oil 
AG hat am 10.04.1996 mitgeteilt, daß ihre Betriebsanlagen 
nicht berührt werden. 

2. Das Grundstück Fl.Nr. 88 wird, wie im beiliegendem Lage¬ 
plan festgelegt, geteilt. 

3. Der von der Änderung betroffene Bereich ist im Lageplan 
dargestellt (Südteil des Grundstückes Fl.Nr. 88 Gemarkung 
Flossing). 

4. Die Baugrenzen wurden im Lageplan nachgetragen. 

Fertigungsdaten: Entwurf vom 21.03.1996 
geändert am 15.05.1996 

Liebl 
1. Bürgermeister 



Begründung zur vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 

für das Gebiet Flossinq-Nord im Bereich der Blumenstraße 

1. Planunqsqebiet 

Fl.Nr. 88 Gemarkung Flossing (Südteil) 

2. Veranlasser 

Die Eigentümer des Grundstückes, Herr Johann und Frau 

Therese Landenhammer, Gwenger Str. 3, Polling, bean¬ 

tragten mit Schreiben vom 01.03.1996, südlich ihres 

Wohnhauses in der Blumenstraße ein weiteres Einfamilien¬ 

haus für ihre Tochter bauen zu dürfen. 

3. Erschließung 

Straße, Kanalisation und Wasserleitung ist vorhanden. 

4. Festsetzungen 

Für die Änderung des Bebauungsplanes gelten die Fest¬ 

setzungen für den Bebauungsplan Flossing—Nord ohne Ab¬ 

weichung weiter. 

5. Zustimmung des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.03.1996 der 

Bebauungsplanänderung zugestimmt. 

Der Satzungsbeschluß erfolgte am 15.05.1996. 

6. Bebauung 

Das Gebiet Flossing Nord ist bis auf wenige Baulücken 

bereits vollständig bebaut. 

Fertigungsdaten: Entwurf vom 21.03.1996 
geändert am 15.05.1996 



1. Verfahrensvermerke: 

Der Gemeinderat Polling hat am 15.05.1996 die Änderung des 
Bebauungsplanes Oberflossing-Nord im vereinfachten Ände¬ 
rungsverfahren nach § 13 Abs. 1 Sätze 1 und 2 i. V. mit §§ 9 
und 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
Die Beteiligung der Nachbarn wurde vom 02.04. - 06.05.1996 
durchgeführt. Einwände wurden nicht e 

Polling, 15.05.1996 

Liebl 
1. Bürgermeister 

2. Anzeiqeverfahren: 

Das förmliche Anzeigeverfahren entfällt, da kein Beteiligter 
der Änderung widersprochen hat (§ 13 Abs. 1 Satz 3 BauGB). 

Polling, 15.05.1996 

Liebl 
1. Bürgermeister 

3. Vermerk des Landratsamtes; 

Dem Landratsamt Mühldorf a. Inn wurde der Bebauungsplan gemäß § 
11 BauGB angezeigt. Das Landratsamt Mühldorf a. Inn bestätigte 
mit Bescheid vom 18.06.1996 Az.: 61-610/2 Sg. 35/4 st, daß der 
Bebauungsplan keine Rechtsvorschriften verletzt. 

Mühldorf a. Inn, den 09.09.1996 

4. Bekanntmachunqsvermerk; 

Die vereinfachte Änderung wurde am 25.06.96' ortsüblich 
durch Anschlag an der Amtstafel bekannt gemacht. Die Ände¬ 
rung des Bebauungsplanes wurde während der allgemeinen 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit gehalten; über 
den Inhalt wurde auf Verlangen Auskunft erteilt. Der An¬ 
schlag wurde am 30.07.96 entfernt. Die Bebauungsplanände¬ 
rung ist mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich geworden 
(§ 12 Satz 4 BauGB). 

Schmidbauer 
2. Bürgermeister 
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LANDRATSAMT MUHLDORF A. INN 

Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf a. Inn 

Mühldorf a. Inn, 18.06.1996 
Landratsamt Hühl dort a. Inn 
Postfach 409, 84416 Hühl dort a. Inn 

Sachbearb.: Herr Heimerl 
Zimmer Nr.: 255 
Telefon : 08631/699-336 
Telefax : 08631/699-699 
Aktenz. : 61-610/2 

Sg. 35/4 st 
Besuchs- Mo.-Fr. 8.00-12.00 
Zeiten : Do. 14.00-16.00 

Gemeinde 
Polling 

84570 Polling 

Ihr Schreiben vom: 22.05.1996 
Herr Rudolf 

Bauleitplanung; 
3. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Oberflossing-Nord" 
der Gemeinde Polling 
hier: Anzeigeverfahren 

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Textteil und Begründung 
i.d.F. vom 15.05.1996 

1 Heftung Verfahrensunterlagen 
1 Empfangsbestätigung 

Das Landratsamt Mühldorf a. Inn erläßt folgenden 

Bescheid: 

Die am 15.05.1996 als Satzung beschlossene 3. Änderung des 
Bebauungsplanes "Oberflossing-Nord" (Planfassung vom 15.05.1996) 
verletzt keine Rechtsvorschriften. 

Gründe: 

Für die vereinfachte 3. Änderung des Bebauungsplanes "Oberflos¬ 
sing-Nord" ist gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 1 
2. Halbsatz BauGB ein Anzeigeverfahren durchzuführen. Das Anzei¬ 
geverfahren beschränkt sich auf eine Rechtskontrolle. Zuständig 
ist das Landratsamt Mühldorf a. Inn (§ 11 Abs. 1, § 203 Abs. 3 
BauGB i.V.m. § 2 Abs. 4 ZustVBau). 

Die Rechtskontrolle ergab, daß der Bebauungsplan nicht zu bean¬ 
standen ist. 
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Das Verfahren darf mit der Bekanntmachung nach §12 BauGB abge¬ 
schlossen werden. In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 44 
Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4 (vgl. § 44 Abs. 5 BauGB) sowie 
ein Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB (siehe § 
215 Abs. 2 BauGB) aufzunehmen. Ferner ist anzugeben, wo der Be¬ 
bauungsplan eingesehen werden kann. Nach der Bekanntmachung wird 
das Landratsamt Mühldorf a. Inn den Anzeigevermerk anbringen. 
Dazu sind vier Bebauungsplan-Ausfertigungen mit Begründungen und 
die Bekanntmachung vorzulegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe (Zustellung) Widerspruch erhoben werden. 

Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsorte staatl ich anerkannten 

allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt nach § 193 BGB an die Stelle eines solchen Tages der nächste 

Werktag. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem unterfertigten Landratsamt in 84453 

Mühldorf a. Inn einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig bei der Regierung von Oberbayern, Maximi 1 ianstr. 

39, 80538 München, eingelegt wird. 

Sol Ite über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachl ich nicht entschieden werden, so 

kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München, Bayerstraße 30, schriftlich oder zur Nieder- 

schri ft des Urkundsbeamten der Geschäftsstel 1 e dieses Geri chts erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 

wegen besonderer Umstände des Fal les eine kürzere Frist geboten ist. 
Die Klage muß den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern oder die Behörde - Träger der Ausgangsbehörde -) und den 

Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmen Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei gefügt 

werden. 

Der Kl age und al 1 en Schri ftsätzen sol 1 en 4 Abschri ften für di e übri gen Betei 1 i gten bei gefügt werden. 

I. A. 

Hoch 
Reg.-Rat z.A.//f 

dCu, 

in Abdruck an: 
Sachgebiet 36/2 
Herrn Beck 
im Hause 
mit 1 Bebauungsplan mit Begründung 

i.d.F. vom 15.05.1996 
Sachgebiet 36 und 36/4 
im Hause 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

IV. nach Eing. EB, WV 



Bekanntmachung 
über die Genehmigung und Auslegung 

— der Änderung eines Bebauungsplanes — 1) 

Der Sl&X-X-JtoteXkt-X- Gemeinderat 

hat am.1.5.96.für das Gebiet. Oberflossing-Nord 

ÖtrrexfefrXdöfGJSKlsrX" die Änderung des Bebauungsplanes ') — als Satzung beschlossen. Wö€Kr)ßXföiXiX!i£SCl&K- Diese 

Änderung des Bebauungsplanes - ’) ist xocxiKnPsgiercc^XorifeeK'X.1.5..t. 

vom Landratsamt Mühldorf a. Inn .mit Schreiben vom i!L2<L?.§Nr. ,§lr319./2.... 
dfeX X ^ X § 5 XöfeXXSfcfcX S&JG8S& 7) 

ialxonjösofiejpWMrTgxonjöieKX.;...1 

'ÄKiX.S-fÖf'&RXftCt.XiXXaftXSttXK'JbXi.Ö(r. 

gemäß § 11 Abs. XBauGB aK^aa^täKtXIK;XXrÄX(^Bti»Xt5feXötdfiKöiX'KrXdWtxpK§1eXiX§CXiXAb^.^XSi?ft^äfe 

fpx.'xaextasoiOKKix^esÄXKaötiXjs nicht beanstandet worden. 

Der Bebauungsplan liegt samt Begründung ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus - in den Amts¬ 

räumen der Verwaltungsgemeinschaft - ')... 

Zimmer Nr. _.„.d.. während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus, und kann dort eingesehen werden. 

Gemäß § 12 des Baugesetzbuches tritt - fee&§t'ÄWR9§R|snC“ die Änderung des Bebauungsplanes - 1) mit der Bekannt¬ 
machung in Kraft. 

Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Bundesbau¬ 
gesetzes beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer Verletzung des in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind, oder im Falle von 
Abwägungsmängeln nicht innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mängel begründen soll, ist 
darzulegen (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Auf die nebenstehenden Genehmigungsauflagen und Hinweise bzw. Rügen und Hinweise aus dem rechtsaufsichtlichen 

Bescheid wird verwiesen. 

Ortsüblich bekanntgemacht durch 

(z. B. ÄWsSÄ, Anschlag an der Amtstafel) 

.. 19 3hjj 

30 .iÄ- 

yanrrf^g^^irins^^.Pof/fns.\ 

Abgenommen am 

(Unterschrift und Dienstbezeichnung) 

Polling, 25.06.1996 
Ort, Tag 

Gemeinde Polling 
r 'OienststeUe , 

0\ J{ /]< 
^äegel) . '/ \ ij 

! -v. Unterschrift 

/ Liebl 
d G 1. Bürgermeister 

Dlenstbezeicnnung 

Nichtzutrellendes streichenl 

Soorberg-Vordruck 70.610/671.2 - Bekanntmachung eines genehmigten bzw. anqezeigten Beoauungsoianes bzw. aer genehmigten Anoerung 
^irnnr'i hnwrir.'T Vonno ?000 München 60 Nachdruck verboten. 


